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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1992

Norm

DSt 1990 §1 Abs1 C1

Rechtssatz

Eine nachträgliche Erhöhung der Kostenforderung auf die tarifmäßigen Honorare, für die einzelnen anwaltlichen

Leistungen wurde in der Rechtsprechung der Obersten Berufungskommission und Disziplinarkommission (Bkd 38/87)

nur dann für zulässig erachtet, wenn der Anwalt seinem Klienten zunächst ein erkennbarerweise ermäßigtes Honorar

vergeblich vorgeschlagen hat.
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